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RS OGH 1992/11/12 7Ob624/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1992

Norm

ABGB §187

Rechtssatz

Die Vormundbestellung wird durch den gänzlichen Entfall der gesetzlichen Vertretung bei allen Obsorgeberechtigten

ausgelöst. Die Bestellung eines Kurators (besonderen Sachwalters) kommt nur insoweit in Betracht, als darüber hinaus

ein Kuratelstatbestand vorliegt.
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